
5026 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Unterrichtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 31. Mai 1995 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsge$etz geändert wird 

Der gegenständliche Beschluß des Nationalrates, dem ein Initiativ
antrag der Abgeordneten zum Nationalrat Okfm. Mag. Mühlbachler, Mrkvicka, 
Mag. Gföhler, Schaffenrath und Genossen zugrundeliegt, hat Änderungen des 
Schulorganisationsgesetzes zum Inhalt. 

Anläßlich der Prüfung von Beruffschul1ehrplänen hat det Verfassungs
gerichtshof mit Erkenntnis vom 14. Dezember 1994, G 168/94-6, G 169/94-6, 
mit Wirkung vom 30. September 1995 im § 6 Abs. 4 des Schulorganisations
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 2 der 14. Schulorganisations
gesetz-Novelle, 8GB1. Nr. 323/1993, als verfassungswidrig aufgehoben: 

a) Das Wort "jedenfalls" im 1. Satz, 
b) das Wort "Pflichtgegenstände" im 4. Satz. 
Die Aufhebung erfolgte, weil keinerlei zusätzliche gesetzliche 

Grundl agen für di e Einri chtung weiterer Pfl i chtgegenstände vorgesehen' 
war. 

Hiezu ist zu bemerken, daß diese Änderungen in der 14. Schul-. 
organisationsgesetz-Novelle wegen der Schulautonomie und nicht wegen der 
Beruffschullehrpläne erfolgte. Auf Grund der schul autonomen Lehrplan
rege 1 ungen, insbesondere im Berei ch der Hauptschul en und der Unterstufe 
der allgemeinbildenden höheren Schulen, kam es auf Grund der Lehrplan
ermächtigungen zu schuleigenen Schwerpunktbildungen, welche durch die ge
nannte Aufhebung gefährdet wären. Aus diesem Grund sieht der vorliegende 
Abänderungs~ntrag folgendes vor: 

a) Wiederherstellung des § 6 Abs. 4 in der vor der 14. Schu'l
organisationsgesetz-Novelle geltenden Fassung und 
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b) Anfügung eines zweiten Satzes, der den Schulen den bewährten 

Freiraum geben soll, wobei jedoch die gesetzliche Grundlegung für der

artige schul autonome Festlegungen durch den Hinweis auf den § 2 ~nd das 

11. Hauptstück erfolgt. 

Di e Neufassung des § 47 Abs. 1 nimmt auf di e Bedeutung der sprach

lichen Bil dung ,sowoh 1 was die deutsche Sprache als' auch die lebende 
Fremdsprache betrifft, ausdrücklich Bedacht. Hiebei entspricht die 

Formul.i erung im Aufbau den Lehrplanbestimmungen für di e berufsbil den den 

mittleren und höheren Schulen, wo in lit. a die allgemeinbildenden und in 

lit. b die berufsausbildenden Gegenstände enthalten sind. 

Des wei~e~ensieht ~er Beschluß de~ Nationalrates unt~~ andere~ vor, 

daß die Ausb il dung an den Werkmei ster- und Bauhandwetkerschu 1 en durch 
eine neu eingeführte Abschlußprüfung beendet ist. 

Der Unterrichts~usschuß·stellt nach Beratung der Vorlage am 12. Juni 1995 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Hermann Pramendorfer 

Berichterstatter 
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Wien, 1995 06 12 

Erich Putz 

Vorsitzender 
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